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01/2025 – Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Legden Ro-
sendahl für das Haushaltsjahr 2025 
 

 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NRW. S. 621/SGV. NRW. 202) in 
der zzt. geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 666) in der zzt. geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Schul-
zweckverbandes Legden Rosendahl mit Beschluss vom 21. November 2024 folgende Haus-
haltssatzung erlassen: 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Schulzweckverbandes Legden Rosendahl anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungen enthält, wird 

 
im Ergebnisplan mit 
 

 Gesamtbetrag der Erträge auf 703.540 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  703.540 € 
 
im Finanzplan mit 
 

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 703.540 € 
 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 703.540 € 
 

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf 0 € 
 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf 0 € 
 

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf 7.500 € 
 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 

0 € 
 

und 
 

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 
auf 
 

0 € 
 

festgesetzt. 
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                                                            § 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 
 

                                                        10.000 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Zweckverbandsumlage wird auf 582.040,00 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungs-
schlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 263.314,90 € von der Gemeinde Legden 
und in Höhe von 318.725,10 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl für das 

Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat 

als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 26. Novem-
ber 2024 angezeigt worden. Gleichzeitig ist die Genehmigung zur Festsetzung der 
Zweckverbandsumlage gem. § 19 Abs. 2 GkG beantragt worden. Der Landrat als unte-
re staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld hat den Antrag an die Bezirksregierung 
in Münster weitergeleitet.  

 
Die Bezirksregierung Münster hat mit Verfügung vom 18.12.2024 mitgeteilt, dass keine Be-

denken bestehen, die Haushaltssatzung bekannt zu machen und gleichzeitig die fest-
gesetzte Zweckverbandsumlage gem. § 78 Abs. 8 SchulG i.V.m. § 19 Abs. 2 GkG im 
Einvernehmen mit der unteren Kommunalaufsicht genehmigt. 

 
Nach § 18 Abs. 1 GkG ist eine öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nicht erforderlich. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Zweckverbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung des Schul-

zweckverbandes Legden Rosendahl vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Schulzweckverband Legden Ro-

sendahl vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
  
Rosendahl, den 23. Dezember 2024 
 
 
gez. Gottheil 
Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Legden Ro-
sendahl für das Haushaltsjahr 2025 
 
 
 

Bestätigung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung vom 26. August 1999 (GV. NW. S. 
516) bestätige ich, dass der Wortlaut der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Leg-
den Rosendahl vom 21. November 2024 mit dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
21. November 2024 übereinstimmt und dass nach den Absätzen 1 und 2 des § 2 der Be-
kanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 
 
 
Rosendahl, den 23. Dezember 2024 
 
 
gez. Gottheil 
Verbandsvorsteher 
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02/2025 – Auslage der Gutachterlichen Stellungnahme zur Raumverträglichkeitsprüfung für 
die geplanten Offshore-Netzanbindungssysteme der „Windader West“ - Teilstück NRW 
 

 
Die Regionalplanungsbehörden bei den Bezirksregierungen Düsseldorf, Köln, Münster sowie 
beim Regionalverband Ruhr haben unter Federführung der Bezirksregierung Düsseldorf die 
Raumverträglichkeitsprüfung für die geplanten Offshore-Netzanbindungssysteme der „Wind-
ader West“ — Teilstück NRW mit Übermittlung der Gutachterlichen Stellungnahme nach § 
15 Absatz 1 Satz 4 ROG an die Vorhabenträgerin (Amprion Offshore GmbH) am 13. De-
zember 2024 abgeschlossen. 
 
Die Gutachterliche Stellungnahme einschließlich ihrer Begründung wird für die Dauer von 
fünf Jahren an folgender Stelle während der Dienststunden zur Einsicht für jedermann be-
reitgehalten: 
 
Gemeinde Rosendahl 
Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl 
Raum 127 
 
Öffnungszeiten:     Mo u. Fr  8:30 – 12.30  

Di  8:30 – 12:30 u. 14:00 – 16:00 
Do 8:30 – 12:30 u. 14:00 – 18:00 

 
Sie kann auch über die nachfolgende Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf eingese-
hen und heruntergeladen werden: https://url.nrw/windaderwest 
 
 
Rosendahl, den 24. Januar 2025 
 
 
gez. Gottheil 
Bürgermeister 
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03/2025 – Öffentliche Bekanntmachung – Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 
Rechte, Bezirksregierung Münster 
 

 
Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 24.01.2025 

- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 
 Tel. 0251/411-0 
 
Flurbereinigung Darfeld 
Az. 4 08 01 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Mit Beschluss vom 09.12.2008 wurde das Flurbereinigungsverfahren Darfeld angeordnet 
und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der Aufforderung 
zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen Fas-
sung, öffentlich bekannt gemacht. Für die mit dem 2. bis 4. Änderungsbeschluss zugezoge-
nen Grundstücke wurde die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte ebenfalls be-
reits öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dem 5. Änderungsbeschluss vom 31.01.2019, dem 6. Änderungsbeschluss vom 
20.04.2021 sowie dem 8. Änderungsbeschluss vom 04.11.2024 wurden die Grundstücke  
 
Gemeinde Rosendahl 
 
Gemarkung Darfeld  
  
Flur 22  Flurstücke 7, 8 
Flur 5  Flurstücke 254 
Flur 6  Flurstücke 116, 118, 120, 122, 124, 126 
 
Gemeinde Laer 
 
Gemarkung Laer  
Flur 4             Flurstück       48   (nach Teilung heute Flurstücke 73 u. 74) 
 
zum Flurbereinigungsverfahren Darfeld zugezogen und die Flurbereinigung für diese Grund-
stücke angeordnet (§ 8 FlurbG). 
 
Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse ist bisher nicht 
erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die mit den 
Änderungsbeschlüssen zugezogenen Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an den oben ge-
nannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
an dem Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
erfolgter öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 
oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
 
anzumelden. 
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Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte 
erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbe-
reinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 
FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung ei-
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 
 
Im Auftrag 
 
gez.      (LS) 
 
Hartmann 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der gesetzli-
chen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

 Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html 
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04/2025 – Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Gemeinde Rosendahl 
Erdkabelverbindung Korridor B 
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05/2025 – Bekanntgabe der Eheschließungen des Standesamtes Rosendahl im 
Monat Dezember 2024 
 

 
Tag der Eheschließung:   Name      Vorname       Anschrift 
 
07.12.2024       Schlagheck   Christin        Havixbeck 
          Riermann    Tobias        Havixbeck 
      

 


